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Ludwigshafen, den 19.08.2025 

 
Liebe Eltern, 
 
herzlich willkommen im neuen Schuljahr! Wir freuen uns auf das Jahr mit Ihnen.  

Wir sind sicher, dass es ein gutes Jahr wird. 

In diesem Schuljahr besuchen ca. 640 Schülerinnen und Schüler die Erich Kästner-Schule. 

Fast 60 Lehrerinnen und Lehrer und pädagogische Fachkräfte und Integrationshelferinnen 

arbeiten dieses Jahr mit Ihren Kindern zusammen. 

 

 

Bitte beachten Sie: Die Schule öffnet jeden Morgen erst um 07:50.  

Bitte verabschieden und empfangen Sie ihr Kind am Zaun. 

 

Wie immer für Sie zur Planung die Ferientermine: 

 

Herbstferien 11.10.2025 – 26.10.2025 

Weihnachtsferien 20.12.2025 – 07.01.2026 

Bewegliche Ferientage 13.02. 2026 – 18.02.2026 

Osterferien 28.03.2026 – 12.04.2026 

Beweglicher Ferientag 15.05.2026 

Beweglicher Ferientag 05.06.2026 

Sommerferien 27.06.2026 – 09.08.2026 
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Wir möchten Sie wie jedes Jahr nochmal ganz dringend auf die Schulpflicht und auf 

die Regelung zur Beurlaubung vor und nach Ferien im Schulgesetz hinweisen: 

 

§ 23 (2) der Grundschulordnung: 

„… Bis zu drei Unterrichtstagen beurlaubt die Klassenleiterin oder der Klassenleiter, 

in anderen Fällen die Schulleiterin oder der Schulleiter. Beurlaubungen unmittelbar 

vor oder nach den Ferien sollen nicht ausgesprochen werden; Ausnahmen 

kann die Schulleiterin oder der Schulleiter gestatten. Die Vorlage einer 

schriftlichen Begründung und die Vorlage von Nachweisen kann verlangt 

werden.“ 

 

 

Das heißt: 

• Wenn ein anderer Grund als Urlaub vorliegt – und Urlaub ist kein Grund, 

muss ein Antrag und ein Nachweis über den Grund abgegeben werden. 

• Im Nachweis muss erkennbar sein, warum Sie und Ihr Kind während der 

Schulzeit abwesend sein müssen! Sonst kann nicht beurlaubt werden. 

• Der Antrag muss mindestens 2 Wochen vorher abgegeben werden. 

• Buchen Sie erst Flüge o.ä, wenn der Antrag genehmigt wird, nicht anders 

herum! 

 

Wir bitten Sie, sich an diese Absprachen zu halten und hoffen sehr auf Ihr Verständnis! 

Wir wünschen Ihnen und uns ein schönes und erfolgreiches Schuljahr. 

Ganz herzliche Grüße an Sie! 

 

C. Jungmann, Schulleiterin       C. Timmerhues, Konrektor     M. Daubaris, Konrektor 

 

 

Ich habe den Elternbrief 25-26 gelesen und vom Inhalt Kenntnis genommen. 

 

 
…………………………………….  ………………………………………….. 
Name des Kindes             Klasse       Unterschrift 


